
Klassenlehrer - kann man verpflichtet werden?
Beitrag von „kleiner gruener frosch“ vom 4. Dezember 2018 20:33

für mich käme noch ADO Paragraph 12 in Frage.

Zitat

(1) Lehrerinnen und Lehrer unterrichten in der Regel in den Fächern, für die sie eine
Lehrbefähigung erworben haben, sowie in außerunterrichtlichen Angeboten, für die
vom Land zusätzliche Lehrerstellenanteile bereitgestellt werden. Über Grundsätze für
die Unterrichtsverteilung und die Aufstellung von Stunden-, Aufsichts- und
Vertretungsplänen entscheidet die Lehrerkonferenz (§ 68 Absatz 3 Nummer 1 SchulG).
Einsatzwünsche von Lehrerinnen und Lehrern sowie behinderungs- und
krankheitsbedingte Erfordernisse sollen im Rahmen der Möglichkeiten der
Unterrichtsorganisation angemessen berücksichtigt werden. Ein Anspruch auf
Unterricht zu bestimmten Zeiten, in bestimmten Klassen und in bestimmten
Fächern oder auf die Leitung einer bestimmten Klasse besteht nicht.

Diese Aussage impliziert aus meiner Sicht auch, dass der Lehrer nicht nur nicht auf eine
bestimmte Klasse bestehen Kann, sondern auch nicht auf "Keine Klasse", da auch dies eine
"bestimmte" Klasse ist. Irgendwie.

KL. gr. Frosch
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